
Tarifverträge

Ansprüche auf tarifvertragliche Leistungen haben nur Mitglieder der IG Metall.

Nachstehend eine Übersicht:

Anspruch nach Tarifvertrag* Gesetz

Jahresurlaub
30 Arbeitstage (sechs Wochen) 24 Werktage (vier Wochen)

Zusätzliches Urlaubsgeld
50% des Durchschnittseinkommens Keine Regelung

Weihnachtsgeld
55 bis 60% eines Monatsverdienstes** Keine Regelung

Arbeitszeit
35-Stunden-Woche Bis zu 60 Wochen-Stunden

Auszubildenden-Übernahme
Nach der Ausbildung mindestens 12 Monate Keine Regelung

Vermögenswirksame Leistungen
26,59 Euro im Monat Keine Regelung
13,29 Euro für Auszubildende

Bezahlte Freistellungen
Bei besonderen Anlässen z.B. Keine Regelung
Eheschließung, Wohnungswechsel,
Geburt, Silberhochzeit

*) Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie West
**) Nach über drei Jahren Betriebszugehörigkeit

"Auskunft erteilt die Verwaltungsstelle"


